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1. Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, 17.05.2021 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine landesplanerische Abstimmung 
nicht erforderlich ist. 
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2. Regionale Planungsgemeinschaft Halle, 20.05.2021 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorliegende 1. Änderung des 
Bebauungsplan 002 für das Mischgebiet „Erdengrube“ der Gemeinde 
Ahlsdorf nicht den Erfordernissen der Raumordnung der Ebene der 
Regionalplanung auf der Grundlage des REP Halle einschließlich den damit 
in Zusammenhang stehenden Aufstellungs-, Änderungs- und 
Ergänzungsverfahren widerspricht sowie dass aus regionalplanerischer 
Sicht keine Bedenken geäußert werden. 
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3. Landkreis Mansfeld-Südharz, 25.05.2021 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standortmarketing (SMG) 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es seitens der SMG keine weiteren 
Einwände oder Hinweise gibt. 

 

 

 

Regionalplanung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es aus Sicht der Unteren 
Landesentwicklungsbehörde keine Hinweise, Forderung oder Bedenken zur 
o. g. 1. vereinfachten Änderung gibt. 
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Umweltamt 

Untere Naturschutzbehörde 

In der Zusammenfassung unter Punkt 4.1 wird die Bezeichnung der 
Kompensationsmaßnahme in „A2“ geändert. 

 

 

 

 

 

Untere Immissionsschutzbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 

Untere Wasserbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Unteren 
Wasserbehörde gegen o.g. Vorhaben keine Einwände bestehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
ergänzt. Sie sind in den nachfolgenden Planungen zu beachten. 
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Untere Abfallbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine abfallrechtlichen Bedenken 
hinsichtlich der beabsichtigten Änderung des vorliegenden 
Bebauungsplanes bestehen. 

 

Untere Bodenschutzbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur geplanten 1. Änderung des B-
Planes 002 keine bodenschutzrechtlichen Einwände bestehen.  

 

Katastrophenschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Erkenntnisse über eine 
Belastung der aufgeführten Fläche mit Kampfmitteln vorliegen. 

Die weiteren Hinweise sind bei nachfolgenden Planungen zu 
berücksichtigen. 
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Straßenverkehrsamt 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Unteren 
Verkehrsbehörde keine Bedenken bestehen. 

Die weiteren Hinweise sind bei nachfolgenden Planungen zu 
berücksichtigen. 

 

 

Veterinäramt 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stellungnahme abgegeben 
wird. 

 

Gesundheitsamt 

Im vorliegenden Planverfahren wurde noch keine Stellungnahme des 
Sachgebietes Gesundheitsaufsicht abgegeben.  

 

Denkmalschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Archäologie 
ausreichend berücksichtigt wurden. 

Bauordnungsamt 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus bauordnungsrechtlicher 
Sicht keine Einwände bestehen.  

Bau und Liegenschaften 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es seitens des Sachgebietes Bau 
und Liegenschaften keine Bemerkungen gibt, da keine kreislichen 
Liegenschaft bzw. Kreisstraßen vom Entwurf des Bebauungsplans betroffen 
sind. 
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Bauleitplanung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus planungsrechtlicher Sicht keine 
wesentlichen Einwände gegen diese 1. vereinfachte Änderung des bereits 
rechtskräftig vorliegenden Bebauungsplan Nr. 2 mit integriertem 
Grünordnungsplan für das Mischgebiet „Erdengrube“ Gemeinde Ahlsdorf 
bestehen. 

Die weiteren Hinweise sowie die aufgeführten Vorschriften werden befolgt. 
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4. Deutsche Telekom Technik GmbH, 19.05.2021 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden bei nachfolgenden Planungen berücksichtigt. 
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5. Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, 14.05.2014 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass landwirtschaftliche Belange nicht 
unmittelbar betroffen sind und er geplanten Bebauung zugestimmt wird. 

 

Zu2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Verfahren der Bodenordnung 
nicht anhängig ist. 

 

Zu 3. 

Der Hinweis zur Umlegung wird zur Kenntnis genommen. 
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6. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, 11.05.2021 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Abteilung 
Bodendenkmalpflege keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben 
bestehen. 

Auf der Planzeichnung sind bereits Hinweise zum Umgang mit 
archäologischen Kulturdenkmalen enthalten, so u. a. auch, dass vor 
jeglichen Erdarbeiten archäologische Ausgrabungen zur Dokumentation der 
archäologischen Denkmalsubstanz und zur Fundbergung stattfinden müssen. 

Die Realisierung von Baumaßnahmen kann erst in Angriff genommen 
werden, wenn die archäologische Dokumentation abgeschlossen ist. Um die 
archäologische Ausgrabung durchführen zu können, hat sich der Bauherr 
rechtzeitig mit dem LDA in Verbindung zu setzen. 
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7. Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, 12.05.2021 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bergbauliche Belange dem Vorhaben 
nicht entgegenstehen. 

Die Hinweise zum stillgelegten Bergbau/ Altbergbau werden zur Kenntnis 
genommen. 

Auf der Planzeichnung wird folgender Hinweis ergänzt: „Wegen der 
bergbaulichen Vorbeanspruchung des Deckgebirges ist ein zuverlässiges 
Regime der Fassung und Ableitung der Oberflächen- und Schmutzwässer zu 
installieren.“ 
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Geologie 

Der Hinweis, Baugrunduntersuchungen vornehmen zu lassen, wird auf der 
Planzeichnung ergänzt. 

 

 

Hydro- und Umweltgeologie 

Der Hinweis auf die oberflächennahen Grundwasserstände wird auf der 
Planzeichnung ergänzt. 
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8. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, 27.04.2021, 03.05.2021 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Sanierungsbereichs 
Mitteldeutschland der LMBV keine Betroffenheit bezüglich der 
Braunkohlensanierung im Bereich des Vorhabens vorliegt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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9. MITNETZ Strom mbH, 21.4.2021 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet 
Versorgungsleitungen der MITGAS Strom befinden. 

Die Hinweise sowie die festgelegten Abstände entsprechend der 
einschlägigen Vorschriften und Regelwerke sind bei den nachfolgenden 
Planungen zu beachten. 

Die angegebenen Versorgungsleitungen verlaufen parallel zur Straße „Am 
Vietzbach“, so dass davon ausgegangen wird, dass der Trassenverlauf die 
Umsetzung des Planungsziels nicht beeinträchtigen wird. 
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10. MITNETZ Gas mbH, 20.4.2021 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet Anlagen der 
MITNETZ Gas mbH befinden. 

Die angegebene Gasleitung verläuft parallel zur Straße „Am Vietzbach“, so 
dass davon ausgegangen wird, dass der Trassenverlauf die Umsetzung des 
Planungsziels nicht beeinträchtigen wird. 

Die Hinweise sowie die festgelegten Abstände entsprechend der 
einschlägigen Vorschriften und Regelwerke sind bei den nachfolgenden 
Planungen zu beachten. 
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11. Bürgerstellungnahme, 30.04.2021 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die genannten Flurstücke verläuft im rechtskräftigen Bebauungsplan 
die als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzte, geplante 
Erschließungsstraße „Am Vietzbach E“, die jedoch nicht errichtet wurde.  

Mit der schon vollzogenen Parzellierung in diesem Abschnitt macht sich 
eine Verlegung der Erschließungsstraße erforderlich. 

Gleichzeitig wird es mit der geplanten Änderung des Bebauungsplanes 
notwendig, die inzwischen bereits baulich genutzten Flächen nun als 
Mischgebiet gemäß § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festzusetzen.  

Damit wird der bestehende Widerspruch zwischen rechtskräftiger 
Bebauungsplansatzung und tatsächlich ausgeführter Bebauung beseitigt. 

Aus diesem Grund müssen diese Flurstücke zwingend auch im räumlichen 
Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung liegen. 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange sind angeschrieben wurden und haben in ihrer Stellungnahme keine Bedenken 
und Anregungen geäußert: 

12. Bundeswehr, 23.04.2021 

13. Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, 26.04.2021 

14. Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, 30.04.2021 

15. Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, 19.05.2021 

16. Lutherstadt Eisleben, 03.05.2021 

17. Stadt Allstedt, 30.04.2021 

18. IHK Halle-Dessau, 27.05.2021 


